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BETREFF Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 

BEZUG TOP 12, 19.1 bis 19.9 der Sitzung AO IV/2020; 
TOP 4.1 der Sitzung ASt III/2020 

GZ IV A 3 - S 0062/20/10004 :001 
DOK 2021/0006445 

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 31. Januar 2014 (BStBl I 
S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 27. August 2020 (BStBl I S. 863) geändert 
worden ist, mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 

1. Der AEAO zu § 30 wird folgt wie folgt geändert: 

a) In der Nummer 7 wird die Angabe „- § 26 Abs. 5 des Unterhaltssicherungsgesetzes;“ 
durch die Angabe „- § 27 Abs. 5 des Unterhaltssicherungsgesetzes;“ ersetzt. 

b) Die Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8.  Europarechtlich vorgeschriebene oder zugelassene Offenbarung  
(§ 30 Abs 4 Nr. 2a AO)  

§ 30 Abs. 4 Nr. 2a AO gestattet eine Offenbarung geschützter Daten, soweit 
diese Offenbarung durch unmittelbar geltendes Recht der EU (Verordnungen, 
Durchführungsbestimmungen und sonstiges, unmittelbar geltendes Recht) 
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Seite 2  zugelassen oder sogar vorgeschrieben ist. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die 

Durchbrechung des Steuergeheimnisses ausdrücklich bezeichnet wird. 

Beispiele:  

Fordert die EU-Kommission in einem beihilferechtlichen Prüfungs-
verfahren von Finanzbehörden Informationen über bestimmte Steuerfälle 
an, sind ihr diese nach der EU-Beihilfeverfahrensordnung mitzuteilen. 

Soweit den Finanzbehörden im Besteuerungsverfahren Erkenntnisse über 
Verstöße gegen europäische Embargo-Verordnungen bekannt werden, 
haben sie diese den für die Verfolgung derartiger Verstöße zuständigen 
Behörden mitzuteilen. 

EU-Richtlinien und Beschlüsse im Rahmen der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (sogenannte GASP-Beschlüsse) stellen kein unmittelbar 
geltendes EU-Recht dar. Damit die dort enthaltenen Regelungen wirksam 
werden, müssen sie zuvor entweder in unmittelbar geltendes Recht der EU oder 
in nationales Recht umgesetzt werden. Bei Umsetzung in unmittelbar geltendes 
EU-Recht kommt eine Offenbarungsbefugnis nach § 30 Abs. 4 Nr. 2a AO in 
Betracht. Bei Umsetzung im Außenwirtschaftsgesetz und der Außenwirtschafts-
verordnung ergibt sich die Offenbarungsbefugnis aus § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO, da 
die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs nach § 2a Abs. 2 
Satz 2 AO als Verfahren in Steuersachen gilt. Bei anderweitiger Umsetzung in 
nationales Recht kann sich eine Offenbarungsbefugnis aus § 30 Abs. 4 Nr. 2 oder 
Nr. 5 AO ergeben.“  

2. In der Nummer 4.3 des AEAO zu § 31a wird der dritte Spiegelstrich wie folgt gefasst: 

„- Tatsachen subventionserheblich i. S. d. § 264 Abs. 9 StGB sind. Subventions-
erheblich sind auch Tatsachen, die sich auf die Förderung nach der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA Förderung) 
beziehen.“ 

3. Die Nummer 1 des AEAO zu § 80 wird wie folgt gefasst: 

„1. Die Finanzbehörde kann den Nachweis einer Vollmacht jederzeit ohne besonderen 
Anlass und ohne Begründung fordern. Dieser Nachweis kann in schriftlicher oder 
elektronischer Form oder durch mündliche Bestätigung des Vollmachtgebers an 
Amtsstelle erbracht werden. Bei einer elektronisch erteilten Vollmacht genügt eine 
Unterzeichnung mittels Signaturpad. Hat ein Bevollmächtigter i. S. d. § 80 Abs. 2 
Satz 1 AO die ihm schriftlich erteilte Vollmacht gescannt und bewahrt er den Scan 



 
Seite 3  nach den berufsrechtlichen Vorgaben ordnungsgemäß auf, darf die schriftliche 

Originalvollmacht vernichtet werden. Zum Nachweis der Bevollmächtigung in den 
Fällen des § 80a AO vgl. AEAO zu § 80a, Nr. 1. 

Umfasst eine Vertretungsvollmacht auch eine Datenabrufvollmacht, ist die 
Bevollmächtigung nachzuweisen, sofern die Bevollmächtigung nicht nach § 80a 
Abs. 2 oder 3 AO gesetzlich vermutet wird. Zum Nachweis einer Empfangs-
vollmacht vgl. § 122 Abs. 1 Satz 4 AO.“ 

4. Die Nummern 1 und 2 des AEAO zu § 80a werden wie folgt gefasst: 

„1.  Die Finanzbehörde kann den Nachweis über das Vorliegen einer Vollmacht, deren 
Daten nach § 80a Abs. 1 AO elektronisch übermittelt wurden, jederzeit ohne 
besonderen Anlass und ohne Begründung fordern. In diesem Fall kann der Nachweis 
der Bevollmächtigung und ihres Umfangs durch Vorlage oder Übersendung einer 
Ausfertigung, einer Ablichtung oder eines Scans der nach amtlichem Formular 
erteilten Vollmacht geführt werden. Dies gilt auch bei mittels Signaturpad 
unterzeichneten elektronischen Vollmachten. Hat ein Bevollmächtigter i. S. d. § 80a 
Abs. 2 oder 3 AO die ihm schriftlich erteilte Vollmacht i. S. d. § 80a AO gescannt 
und bewahrt er den Scan nach den berufsrechtlichen Vorgaben ordnungsgemäß auf, 
darf die schriftliche Originalvollmacht vernichtet werden. 

2.  Der Vollmachtgeber kann eine Vollmacht, deren Daten nach § 80a Abs. 1 AO 
elektronisch übermittelt wurden, nicht nur gegenüber dem Bevollmächtigten (vgl. 
§ 80a Abs. 1 Satz 4 AO), sondern auch schriftlich, elektronisch oder mündlich an 
Amtsstelle gegenüber der Finanzbehörde widerrufen.“ 

5. Der AEAO zu § 89 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 4.2.2 werden folgende Absätze angefügt: 

„Für diese Ermittlung der steuerlichen Auswirkung sind die Grundsätze der 
gerichtlichen Streitwertermittlung für ein Hauptsacheverfahren entsprechend 
anzuwenden (BFH-Urteil vom 22.4.2015, IV R 13/12, BStBl II S. 989).  

Steuerliche Auswirkungen, die sich mittelbar ergeben können, die jedoch nicht selbst 
zum Gegenstand des Antrags gemacht worden sind, werden bei Bemessung des 
Gegenstandswerts nicht berücksichtigt (vgl. BFH-Urteil vom 22.4.2015, IV R 13/12, 
a. a. O.). Betrifft die beantragte Auskunft ertragsteuerliche Fragen, sind danach 
Annexsteuern (Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag) nicht in die Ermittlung des 
Gegenstandswerts einzubeziehen. Gewerbesteuerliche Auswirkungen sind bei der 



 
Seite 4  Ermittlung des Gegenstandswerts einzubeziehen, es sei denn, die gewerbesteuerliche 

Beurteilung ist ausdrücklich von der beantragten Auskunft ausgenommen.“ 

b) Die Nummer 4.2.6 wird wie folgt gefasst: 

„4.2.6 Den Angaben des Antragstellers ist im Regelfall zu folgen. Bei seiner 
Darlegung des Gegenstandswerts muss sich der Antragsteller allerdings an 
die Grundsätze der gerichtlichen Streitwertermittlung halten (vgl. AEAO zu 
§ 89, Nr. 4.2.2). Eine davon abweichende Bemessung des Gegenstandswerts 
führt regelmäßig zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis und ist 
deshalb vom Finanzamt nicht zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 
22.4.2015, IV R 13/12, BStBl II S. 989). Eine Ermittlung des 
Gegenstandswerts durch das Finanzamt ist im Übrigen nur dann geboten, 
wenn der Antragsteller keine Angaben machen kann oder wenn seine 
Angaben anderweitig zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis 
führen würden (§ 89 Abs. 4 Satz 3 AO).“ 

6. Die Nummern 1 bis 3 des AEAO zu § 90 werden aufgehoben und durch folgenden Text 
ersetzt: 

 „Wegen der erhöhten Mitwirkungs- und Dokumentationspflichten nach § 90 Abs. 2 und 
3 AO bei Auslandssachverhalten, der Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung 
zwischen international verbundenen Unternehmen sowie der Folgen etwaiger 
Pflichtverletzungen wird auf das BMF-Schreiben vom 3.12.2020, BStBl I S. 1325 
verwiesen.“ 

7. Im ersten Absatz der Nummer 2.12.3 des AEAO zu § 122 werden die Wörter „(§ 122 
Abs. 1 AO und BFH-Urteil vom 24.3.1970, I R 141/69, BStBl II S. 501)“ durch die Wörter 
„(§ 122 Abs. 1 AO)“ ersetzt. 

8. Der letzte Satz der Nummer 2 des AEAO zu § 138 wird wie folgt gefasst: 

 „Näheres zu Inhalt und Form der Mitteilungen regelt das BMF-Schreiben vom 5.2.2018, 
BStBl I S. 289, zuletzt geändert durch BMF-Schreiben vom 28.12.2020, BStBl I 2021 
S. XXX.“ 

9. Im AEAO zu § 149 wird nach der Nummer 2 folgende Nummer 3 angefügt: 

„3. Für steuerlich nicht beratene Steuerpflichtige, die den Gewinn aus Land- und 
Forstwirtschaft nach einem verlängerten Wirtschaftsjahr i. S. d. § 8c Abs. 2 Satz 2 
EStDV ermitteln, endet die Steuererklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum, in 
dem das verlängerte Wirtschaftsjahr endet, sieben Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem das verlängerte Wirtschaftsjahr endet.“ 



 
Seite 5  10. Der letzte Absatz der Nr. 11 der AEAO zu § 152 wird wie folgt gefasst: 

 „Wegen der Verjährung des Verspätungszuschlags wird auf Nr. 5 des AEAO zu § 169 und 
auf § 228 AO, wegen der Haftung für Verspätungszuschläge auf §§ 69 ff. AO 
hingewiesen.“ 

11. Am Ende der Nummer 11.2 des AEAO zu § 154 wird folgender neuer Absatz angefügt: 

 „Auf eine Identitätsüberprüfung nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 GwG kann bei 
wirtschaftlich Berechtigten bis auf Weiteres verzichtet werden, sofern nicht bereits ein 
Ausnahmetatbestand nach Abs. 1 greift. Es reicht aus, den wirtschaftlich Berechtigten 
entsprechend § 11 Abs. 5 GwG zu identifizieren und die nach § 154 Abs. 2a AO und 
Nummer 7.3 des AEAO zu § 154 erforderlichen Angaben zu erheben und aufzuzeichnen.“ 

12. Der AEAO zu § 162 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

 „3. Wegen der nur eingeschränkten Offenlegung der Verhältnisse von 
 Vergleichsbetrieben vgl. AEAO zu § 30, Nr. 4.4.“ 

b) Die Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Wegen der Befugnis zur Schätzung bei Verletzung der Mitwirkungspflichten 
nach § 90 Abs. 2 und 3 AO wird auf das BMF-Schreiben vom 3.12.2020, 
BStBl I S. 1325 verwiesen.“ 

13. Die Nummer 7 des AEAO zu § 165 wird wie folgt gefasst: 

„7. Die Vorläufigkeit ist auf die ungewissen Voraussetzungen zu beschränken und zu 
begründen. Die Begründung kann nachgeholt werden (§ 126 Abs. 1 Nr. 2 AO). Wird 
eine vorläufige Steuerfestsetzung geändert, so ist in dem neuen Steuerbescheid zu 
vermerken, ob und inwieweit dieser weiterhin vorläufig ist oder für endgültig erklärt 
wird. Ein ursprünglich angeordneter Vorläufigkeitsvermerk bleibt auch dann 
wirksam, wenn er in einem nachfolgenden Änderungsbescheid nicht ausdrücklich 
wiederholt wird (BFH-Urteil vom 9.9.1988, III R 191/84, BStBl 1989 II S. 9). Enthält 
aber der Änderungsbescheid einen Vorläufigkeitsvermerk, wird durch diesen der 
Umfang der Vorläufigkeit neu bestimmt (BFH-Urteile vom 19.10.1999, IX R 23/98, 
BStBl 2000 II S. 282, und vom 16.6.2020, VIII R 12/17, BStBl II S. 702). Dies gilt 
auch, wenn ein sowohl auf § 165 Abs. 1 Satz 1 AO als auch auf § 165 Abs. 1 Satz 2 
AO gestützter Vorläufigkeitsvermerk im Änderungsbescheid durch einen allein auf 
§ 165 Abs. 1 Satz 2 AO gestützten Vorläufigkeitsvermerk ersetzt wird (BFH-Urteil 
vom 14.7.2015, VIII R 21/13, BStBl 2016 II S. 371).“ 
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a) Der zweite Absatz der Nummer 2.2 wird wie folgt gefasst: 

 „Gesetzlich ausdrücklich für anwendbar erklärt wurden die Vorschriften zur 
Steuerhinterziehung hingegen für die Arbeitnehmer-Sparzulage (§ 14 Abs. 3 Satz 1 
5. VermBG), die Wohnungsbauprämie (§ 8 Abs. 2 Satz 1 WoPG), die 
Forschungszulage (§ 13 FZulG), die Mobilitätsprämie (§ 108 EStG) und die 
Altersvorsorgezulage (§ 96 Abs. 7 Satz 1 EStG).“ 

b) Die Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Verspätungszuschläge unterliegen nicht der Festsetzungsverjährung (vgl. 
AEAO vor §§ 169 bis 171, Nr. 6). Von der erstmaligen Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags ist jedoch grundsätzlich abzusehen, wenn die 
Festsetzungsfrist für die Steuer abgelaufen ist. Wird aber ein bereits vor Ablauf 
der für die Steuer geltenden Festsetzungsfrist festgesetzter Verspätungszuschlag 
nur aus formellen Gründen oder aufgrund einer fehlerhaften Ermessensausübung 
bezüglich seiner Höhe aufgehoben, ist die Festsetzung eines Verspätungs-
zuschlags auch nach Ablauf der für die Steuer geltenden Festsetzungsfrist 
zulässig.“ 

15. Im ersten Absatz der Nummer 3 des AEAO zu § 170 werden im ersten Klammerzitat die 
Wörter „; § 31 ErbStG“ gestrichen. 

16. Die Nummer 5 des AEAO zu § 201 wird wie folgt gefasst: 

„5. Zu der Zulässigkeit und den Rechtsfolgen einer tatsächlichen Verständigung siehe 
BMF-Schreiben vom 30.7.2008, BStBl I S. 831, ergänzt durch BMF-Schreiben vom 
15.4.2019, BStBl I S. 446.“ 

17. Der erste Spiegelstrich der Nummer 1 des AEAO zu § 204 wird wie folgt gefasst: 

„- die tatsächliche Verständigung über den der Steuerfestsetzung zugrunde liegenden 
Sachverhalt (vgl. BMF-Schreiben vom 30.7.2008, BStBl I S. 831, ergänzt durch 
BMF-Schreiben vom 15.4.2019, BStBl I S. 446),“ 

18. Die Nummer 63 des AEAO zu § 233a wird wie folgt gefasst:  

„63. Zur Berücksichtigung der Verzinsung nach § 233a AO bei der Bemessung eines 
Verspätungszuschlags nach § 152 AO in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung 
vgl. AEAO zu § 152, Nr. 13.3.  
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Abs. 5 AO in der ab 1.1.2017 geltenden Fassung) sind Zinsen nach § 233a AO bei 
der Bemessung des Verspätungszuschlags nicht von Bedeutung.“ 

19. Die Nummer 12 des AEAO zu § 234 wird wie folgt gefasst: 

„12. Wird ein Anspruch auf Rückforderung von Arbeitnehmer-Sparzulage, Eigen-
heimzulage, Investitionszulage, Forschungszulage, Mobilitätsprämie oder 
Wohnungsbauprämie gestundet, so sind - da die Vorschriften über die Steuer-
vergütung entsprechend gelten - Stundungszinsen zu erheben (§ 234 i. V. m. § 37 
Abs. 1 AO).“ 

20. Der AEAO zu § 235 wird wie folgt geändert:  

a) Der vierte Spiegelstrich der Nummer 2.1 wird wie folgt gefasst: 

„- ungerechtfertigt erlangte Prämien und Zulagen, auf die § 370 Abs. 1 bis 4, § 371, 
§ 375 Abs. 1 und § 376 AO entsprechend anzuwenden sind (z. B. Wohnungs-
bauprämien, Arbeitnehmer-Sparzulagen, Forschungszulagen, Mobilitäts-
prämien und Zulagen nach § 83 EStG).“ 

b) Die Nummer 4.1.2 wird wie folgt gefasst:  

„4.1.2 Bei Fälligkeitssteuern (z. B. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen, Lohnsteuer) 
tritt die Verkürzung mit Ablauf des gesetzlichen Fälligkeitstags ein. 
Dauerfristverlängerungen sind zu berücksichtigen. Dies gilt auch dann, wenn 
keine (Vor-)Anmeldung abgegeben wurde. Bei Abgabe einer unrichtigen 
oder unvollständigen zustimmungsbedürftigen Steueranmeldung tritt die 
Verkürzung erst dann ein, wenn die Zustimmung nach § 168 Satz 2 AO dem 
Steuerpflichtigen bekannt geworden ist (z. B. Auszahlung oder Umbuchung 
des Guthabens oder Erklärung der Aufrechnung; vgl. AEAO zu § 168, Nr. 3). 
Wäre die Steueranmeldung hingegen ohne die Steuerverkürzung nicht 
zustimmungsbedürftig gewesen, weil sich z. B. bei richtiger Anmeldung 
keine Erstattung ergeben hätte, bleibt für den Beginn des Zinslaufs der Ablauf 
des gesetzlichen Fälligkeitstags (ggf. unter Berücksichtigung einer 
Dauerfristverlängerung) maßgeblich. 

 Lässt sich nicht ohne weiteres feststellen, welchem Voranmeldungszeitraum 
hinterzogene Beträge zeitlich zuzuordnen sind, ist zugunsten des 
Zinsschuldners von einem Beginn des Zinslaufs mit Ablauf des letzten 
gesetzlichen Fälligkeitstags für das betroffene Jahr auszugehen (bei 
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Folgejahres, so dass der Zinslauf in diesem Fall am 11.1. beginnt).“ 

c) Nach Nummer 4.1.3 wird folgende neue Nummer 4.1.4 eingefügt: 

„4.1.4 Bei einer durch Unterlassen der Anzeige begangenen Hinterziehung von 
Schenkungsteuer beginnt der Lauf der Hinterziehungszinsen zu dem 
Zeitpunkt, zu dem das Finanzamt bei ordnungsgemäßer Anzeige und Abgabe 
der Steuererklärung die Steuer festgesetzt hätte. Dieser Zeitpunkt kann unter 
Berücksichtigung der beim zuständigen Finanzamt durchschnittlich 
erforderlichen Zeit für die Bearbeitung eingegangener Schenkung-
steuererklärungen bestimmt werden (BFH-Urteil vom 28.8.2019, II R 7/17, 
BStBl 2020 II S. 247). Diese Grundsätze gelten entsprechend auch für Fälle 
einer begangenen Hinterziehung von Erbschaftsteuer.“ 

d) Die Überschrift der Nummer 5.3 wird wie folgt gefasst: 

„5.3 Beispiele zur Berechnung der Hinterziehungszinsen bei Veranlagungs-
steuern“ 

e) Nach Nummer 5.3 wird folgende neue Nummer 5.4 eingefügt: 

„5.4 Beispiele zur Berechnung der Hinterziehungszinsen bei Fälligkeits-
steuern 

 Beispiel 1: 

 Der Steuerpflichtige machte in der nicht zustimmungsbedürftigen 
Umsatzsteuervoranmeldung für den Monat Juli 2017 (erklärter Umsatz zu 
19 % USt 50.000 €, kein Vorsteuerabzug) vorsätzlich unrichtige oder 
unvollständige Angaben. Im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung für 
das Jahr 2017 erfolgte am 18.5.2018 die entsprechende Nacherklärung der 
bisher nicht erklärten Umsätze in Höhe von 10.000 €. Die hierauf entfallende 
Umsatzsteuer wurde bei Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017 am 18.6.2018 
entrichtet. 

 Lösung: 

 Für die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Juli 2017 beginnt der Zinslauf für die 
Hinterziehungszinsen am 11.8.2017 (Tag nach der gesetzlichen Fälligkeit, da 
keine Zustimmung erforderlich war) und endet am 18.6.2018 (Tag der 
Zahlung = Tag der Fälligkeit aufgrund der Umsatzsteuer-Jahreserklärung für 



 
Seite 9  das Jahr 2017), so dass Zinsen für 10 volle Monate festzusetzen sind (§ 235 

Abs. 2 und 3 AO; AEAO zu § 235, Nr. 4.1.2 und 4.2.1). 

 Festzusetzende Hinterziehungszinsen: 

Steuer Umsatz USt Zinsen 

USt 7/2017 10.000 € 1.900 € 95 € 
(5 % von 1.900 € 
= 95 €) 

  
 Beispiel 2: 

 Abwandlung des Beispiels 1: Der Steuerpflichtige machte in der nicht 
zustimmungsbedürftigen Umsatzsteuervoranmeldung für den Monat Juli 
2017 (erklärter Umsatz zu 19 % USt 50.000 €, kein Vorsteuerabzug) 
vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben. Der Steuerpflichtige hat 
keine Nacherklärung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung für 2017 
vorgenommen. Die Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2017 wurde 
am 18.5.2018 abgegeben, ohne dass sich eine Veränderung zu den 
Voranmeldungen ergab. Die Steuerhinterziehung wurde erst im Rahmen 
eines steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens entdeckt. Es erging 
daraufhin am 22.7.2019 ein geänderter Umsatzsteuerbescheid für 2017 mit 
Fälligkeit 26.8.20191.Die Umsatzsteuernachzahlung wurde bei Fälligkeit 
entrichtet. 

 Lösung: 

 Für die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Juli 2017 beginnt der Zinslauf für die 
Hinterziehungszinsen am 11.8.2017 (Tag nach der gesetzlichen Fälligkeit, da 
keine Zustimmung erforderlich war) und endet am 18.6.2018 (Tag der 
fiktiven Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017), so dass Zinsen für 10 volle 
Monate festzusetzen sind (§ 235 Abs. 2 und 3 AO; AEAO zu § 235, Nr. 4.1.2 
und 4.2.1). 

 Für die Umsatzsteuer-Jahreszahlung 2017 beginnt der Zinslauf für die 
Hinterziehungszinsen am 19.6.2018 (Tag nach der fiktiven Fälligkeit der 
Umsatzsteuer 2017; vgl. § 235 Abs. 2 Satz 2 AO) und endet am 26.8.2019 
(Tag der Zahlung = Tag der Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017 des geänderten 
Umsatzsteuerbescheids für 2017 vom 22.7.2019), so dass Zinsen für 14 volle 

                                                 
1 Verschiebung der Fälligkeit gem. § 108 Abs. 3 AO auf den nächstfolgenden Werktag 
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§ 233a anzurechnen, soweit sich die Zinszeiträume vom 1.4.2019 bis 
25.7.2019, somit für 3 volle Monate, überschneiden (§ 235 Abs. 4 AO). 

Steuer Umsatz USt Zinsen 

USt 7/2017 10.000 € 1.900 € 95 € 

(5 % von 1.900 € 
= 95 €) 

USt 2017 10.000 € 1.900 € 105 € 

(7 % von 1.900 € 
=133 € abzügl. 
28 €2 nach  
§ 235 Abs. 4 AO 
anzurechnende 
§ 233a AO-
Zinsen) 

  

 Beispiel 3: 

 Der Steuerpflichtige machte in der zustimmungsbedürftigen Umsatz-
steuervoranmeldung für den Monat Juli 2017 (erklärter Umsatz zu 19 % 
50.000 € und Vorsteuerabzug i. H. v. 25.000 €) vorsätzlich unrichtige oder 
unvollständige Angaben. Die Zustimmung zur Umsatzsteuervoranmeldung 
ist dem Steuerpflichtigen am 15.8.2017 bekannt gegeben worden. Im Rahmen 
der Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2017 erfolgte am 11.5.2018 
die entsprechende Nacherklärung der bislang nicht erklärten Umsätze in 
Höhe von 30.000 €. Die hierauf entfallende Umsatzsteuer wurde bei 
Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017 am 11.6.2018 entrichtet. 

 Lösung: 

 Für die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Juli 2017 beginnt der Zinslauf für die 
Hinterziehungszinsen am 15.8.2017 (Bekanntgabe der Zustimmung zur 
Umsatzsteuervoranmeldung, da Erstattungsfall) und endet am 11.6.2018 (Tag 

                                                 
2 § 233a Zinsen (für 3 volle Monate) 1.900 € x 1,5 % = 28,50 € wurden gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO auf 28 € 
abgerundet. 
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Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2017), so dass Zinsen für 9 volle 
Monate festzusetzen sind (§ 235 Abs. 2 und 3 AO; AEAO zu § 235, Nr. 4.1.2 
und 4.2.1). 

Steuer Umsatz USt Zinsen 

USt 7/2017 30.000 € 5.700 € 256 € 

(4,5 % von 5.700 € 
= 256 €3) 

  

 Beispiel 4: 

 Abwandlung des Beispiels 3: Der Steuerpflichtige machte in der 
zustimmungsbedürftigen Umsatzsteuervoranmeldung für den Monat Juli 
2017 (erklärter Umsatz zu 19 % 50.000 € und Vorsteuerabzug i. H. v. 
25.000 €) vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben. Die 
Zustimmung zur Umsatzsteuervoranmeldung ist dem Steuerpflichtigen am 
15.8.2017 bekannt gegeben worden. Der Steuerpflichtige hat keine 
Nacherklärung im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 
2017 vorgenommen. Die Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2017 
wurde am 11.5.2018 abgegeben, ohne dass sich eine Veränderung zu den 
Voranmeldungen ergab. Die Steuerhinterziehung wurde erst im Rahmen 
eines steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens entdeckt. Es erging 
daraufhin am 22.7.2019 ein geänderter Umsatzsteuerbescheid für 2017 mit 
Fälligkeit 26.8.20194.Die Umsatzsteuernachzahlung wurde bei Fälligkeit 
entrichtet. 

 Lösung: 

 Für die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Juli 2017 beginnt der Zinslauf für die 
Hinterziehungszinsen am 15.8.2017 (Bekanntgabe der Zustimmung zur 
Umsatzsteuervoranmeldung, da Erstattungsfall) und endet am 11.6.2018  
(Tag der fiktiven Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017), so dass Zinsen für 
9 volle Monate festzusetzen sind (§ 235 Abs. 2 und 3 AO; AEAO zu § 235, 
Nr. 4.1.2 und 4.2.1). 

                                                 
3 5.700 € x 4,5 % = 256,50 € wurden gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO auf 256 € abgerundet. 
4 Verschiebung der Fälligkeit gem. § 108 Abs. 3 AO auf den nächstfolgenden Werktag 
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Hinterziehungszinsen am 12.6.2018 (Tag nach der fiktiven Fälligkeit der 
Umsatzsteuer 2017; vgl. § 235 Abs. 2 Satz 2 AO) und endet am 26.8.2019 
(Tag der Zahlung = Tag der Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017 des geänderten 
Umsatzsteuerbescheids für 2017 vom 22.7.2019), so dass Zinsen für 14 volle 
Monate festzusetzen sind (§ 235 Abs. 2 und 3 AO). Hierauf sind Zinsen nach 
§ 233a anzurechnen, soweit sich die Zinszeiträume vom 1.4.2019 bis 
25.7.2019, somit für 3 volle Monate, überschneiden (§ 235 Abs. 4 AO). 

 
Steuer Umsatz USt Zinsen 

USt 7/2017 30.000 € 5.700 € 256 € 

(4,5 % von 5.700 € 
= 256 €5) 

USt 2017 30.000 € 5.700 € 314 € 

(7 % von 5.700 € 
= 399 €  

abzügl. 85 €6 nach 
§ 235 Abs. 4 AO 
anzurechnende 
§ 233a AO-
Zinsen) 

  

 Beispiel 5: 

 Der Steuerpflichtige machte in der nach seinen Angaben zustim-
mungsbedürftigen Umsatzsteuervoranmeldung für den Monat Juli 2017 
(erklärter Umsatz zu 19 % 50.000 € und Vorsteuerabzug i. H. v. 25.000 €) 
vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben. Die Zustimmung zur 
Umsatzsteuervoranmeldung ist dem Steuerpflichtigen am 15.8.2017 bekannt 
gegeben worden. Im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 

                                                 
5 5.700 € x 4,5 % = 256,50 € wurden gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO auf 256 € abgerundet. 
6 § 233a Zinsen (für 3 volle Monate) 5.700 € x 1,5 % = 85,50 € wurden gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO auf 85 € 
abgerundet. 
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nicht erklärten Umsätze in Höhe von 100.000 €. Die hierauf entfallende 
Umsatzsteuer wurde bei Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017 am 11.6.2018 
entrichtet. 

 Lösung: 

 Für die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Juli 2017 beginnt der Zinslauf für die 
Hinterziehungszinsen am 11.8.2017 (Tag nach der gesetzlichen Fälligkeit, da 
bei richtiger Anmeldung keine Zustimmung erforderlich gewesen wäre) und 
endet am 11.6.2018 (Tag der Zahlung = Tag der Fälligkeit aufgrund der 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2017), so dass Zinsen für 10 volle 
Monate (AEAO zu § 238, Nr. 1) festzusetzen sind (§ 235 Abs. 2 und 3 AO; 
AEAO zu § 235, Nr. 4.1.2 und 4.2.1). 

Steuer
  

Umsatz USt Zinsen 

USt 7/2017 100.000 € 19.000 € 950 € 

(5 % von 19.000 
€ = 950 €) 

  

 Beispiel 6: 

 Abwandlung des Beispiels 5: Der Steuerpflichtige machte in der nach seinen 
Angaben zustimmungsbedürftigen Umsatzsteuervoranmeldung für den 
Monat Juli 2017 (erklärter Umsatz zu 19 % 50.000 € und Vorsteuerabzug 
i. H. v. 25.000 €) vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben. Die 
Zustimmung zur Umsatzsteuervoranmeldung ist dem Steuerpflichtigen am 
15.8.2017 bekannt gegeben worden. Der Steuerpflichtige hat keine Nach-
erklärung im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2017 
vorgenommen. Die Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2017 wurde 
am 11.5.2018 abgegeben, ohne dass sich eine Veränderung zu den 
Voranmeldungen ergab. Die Steuerhinterziehung wurde erst im Rahmen  
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daraufhin am 22.7.2019 ein geänderter Umsatzsteuerbescheid für 2017 mit 
Fälligkeit 26.8.20197.Die Umsatzsteuernachzahlung wurde bei Fälligkeit 
entrichtet. 

 Lösung: 

 Für die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Juli 2017 beginnt der Zinslauf für die 
Hinterziehungszinsen am 11.8.2017 (Tag nach der gesetzlichen Fälligkeit, da 
bei richtiger Anmeldung keine Zustimmung erforderlich gewesen wäre) und 
endet am 11.6.2018 (Tag der fiktiven Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017), so 
dass Zinsen für 10 volle Monate (AEAO zu § 238, Nr. 1) festzusetzen sind 
(§ 235 Abs. 2 und 3 AO; AEAO zu § 235, Nr. 4.1.2 und 4.2.1). 

 Für die Umsatzsteuer-Jahreszahlung 2017 beginnt der Zinslauf für die 
Hinterziehungszinsen am 12.6.2018 (Tag nach der fiktiven Fälligkeit der 
Umsatzsteuer 2017; vgl. § 235 Abs. 2 Satz 2 AO) und endet am 26.8.2019 
(Tag der Zahlung = Tag der Fälligkeit der Umsatzsteuer 2017 des geänderten 
Umsatzsteuerbescheids für 2017 vom 22.7.2019), so dass Zinsen für 14 volle 
Monate festzusetzen sind (§ 235 Abs. 2 und 3 AO). Hierauf sind Zinsen nach 
§ 233a anzurechnen, soweit sich die Zinszeiträume vom 1.4.2019 bis 
25.7.2019, somit für 3 volle Monate, überschneiden (§ 235 Abs. 4 AO).  

Steuer Umsatz USt Zinsen 

USt 7/2017 100.000 € 19.000 € 950 € 

(5 % von 19.000 € 
= 950 €) 

USt 2017 100.000 € 19.000 € 1.045 € 

(7 % von 19.000 € 
= 1.330 € abzügl. 
285 €8 nach § 235 
Abs. 4 AO anzurech-
nende § 233a AO-
Zinsen) 

                                                 
7 Verschiebung der Fälligkeit gem. § 108 Abs. 3 AO auf den nächstfolgenden Werktag 
8 § 233a Zinsen (für 3 volle Monate) 19.000 € x 1,5 % = 285 € 
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21. Der Buchstabe a der Nummer 6 des AEAO zu § 240 wird wie folgt gefasst: 

„a)  Stundung 

aa) Stundungsantrag bis zur Fälligkeit 

 Wird eine Stundung bis zur Fälligkeit beantragt, aber erst nach Fälligkeit 
bewilligt, so ist die Stundung mit Wirkung vom Fälligkeitstag an 
auszusprechen. Vom neuen Fälligkeitstag an gilt nach § 240 Abs. 3 AO 
wieder eine Schonfrist. 

 Wird eine Stundung bis zur Fälligkeit beantragt, aber erst nach Fälligkeit 
abgelehnt, so kann im Allgemeinen eine Frist zur Zahlung der rückständigen 
Steuern bewilligt werden. Diese Zahlungsfrist soll eine Woche grundsätzlich 
nicht überschreiten. Vom neuen Fälligkeitstag an gilt nach § 240 Abs. 3 AO 
wieder eine Schonfrist. Bei Zahlung bis zum Ablauf dieser Schonfrist sind 
keine Säumniszuschläge zu erheben. 

bb)  Stundungsantrag nach Fälligkeit 

 Wird eine Stundung nach Fälligkeit beantragt und bewilligt, so ist die 
Stundung vom Eingangstag des Antrags an auszusprechen, sofern nicht 
besondere Gründe eine rückwirkende Stundung vom Fälligkeitstag an 
rechtfertigen. 

 Bei einem innerhalb der Schonfrist nach § 240 Abs. 3 AO eingegangenen 
Stundungsantrag sind für die Zeit von der Fälligkeit bis zum Beginn der 
Stundung keine Säumniszuschläge zu erheben. Das Gleiche gilt, wenn der 
Stundungsantrag am ersten Werktag nach Ablauf der Schonfrist eingegangen 
ist und die Stundung daher unmittelbar an die Schonfrist anschließt. 

 Bis zum Beginn der Stundung entstandene und zu erhebende Säumnis-
zuschläge sind in die Stundungsverfügung einzubeziehen.  

 Vom neuen Fälligkeitstag an gilt nach § 240 Abs. 3 AO wieder eine 
Schonfrist. 

 Wird eine Stundung nach Fälligkeit beantragt und abgelehnt, so verbleibt es 
bei dem ursprünglichen Fälligkeitstag, sofern nicht besondere Gründe eine 
Frist zur Zahlung der rückständigen Steuern rechtfertigen. Die Zahlungsfrist 
soll eine Woche grundsätzlich nicht überschreiten. Vom neuen Fälligkeitstag 
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Ablauf dieser Schonfrist sind keine Säumniszuschläge zu erheben. 

cc)  Folgen verspäteter Zahlung  

 Wird bei Bewilligung einer Stundung erst nach Ablauf der vom neuen 
Fälligkeitstag an berechneten Schonfrist (§ 240 Abs. 3 AO) gezahlt, sind 
Säumniszuschläge vom Ablauf des neuen Fälligkeitstages an zu berechnen.  

 Wird im Falle der Ablehnung einer Stundung die eingeräumte Zahlungsfrist 
(ggf. zuzüglich der an die Zahlungsfrist anschließenden Schonfrist nach § 240 
Abs. 3 AO) nicht eingehalten, sind Säumniszuschläge vom Ablauf des 
ursprünglichen Fälligkeitstages an zu berechnen.“ 

22. Der AEAO zu § 251 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummer 4.1.2 wird wie folgt gefasst: 

„4.1.2    Unterbrechungswirkung (analog § 240 ZPO) 

Das Steuerfestsetzungsverfahren, das Rechtsbehelfsverfahren und der Lauf der 
Rechtsbehelfsfristen werden, soweit sie die Insolvenzmasse betreffen oder abstrakt 
dazu geeignet sind, sich auf zur Tabelle anzumeldende Steuerforderungen 
auszuwirken, analog zu § 240 ZPO unterbrochen (vgl. BFH-Urteil vom 24.8.2004, 
VIII R 14, BStBl 2005 II S. 246). Das gilt auch für Rechtsbehelfsverfahren, wenn 
damit eine Erstattung für die Masse begehrt wird (BFH-Urteil vom 30.7.2019, 
VIII R 21/16, BStBl 2021 II S. XXX).  

Eine Verfahrensunterbrechung tritt jedoch im Steuerfestsetzungsverfahren nicht ein, 
wenn keine Forderungen gegenüber der Insolvenzmasse für Zeiträume vor 
Insolvenzeröffnung geltend zu machen sind (z. B. im Falle einer Erstattung für die 
Masse; BFH-Urteil vom 13.5.2009, XI R 63, BStBl 2010 II S. 11). Hinsichtlich der 
Zulässigkeit des Erlasses von Steuerbescheiden wird auf Nr. 4.3.1 verwiesen. 

Zur Unterbrechungswirkung bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen vgl. AEAO zu § 251, Nr. 4.4. 

Die Ermittlungsrechte und -pflichten der Finanzbehörde (§ 88 AO) und die 
Mitwirkungspflichten des Schuldners, des vorläufigen Insolvenzverwalters und des 
Insolvenzverwalters (§ 34 Abs. 3 AO) bleiben von der Unterbrechungswirkung 
unberührt. Die Pflicht zur handels- und steuerrechtlichen Rechnungslegung ergibt 
sich aus § 155 InsO. 
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passiven und aktiven Verfahren zu unterscheiden.  

Bei Einspruchs- und Klageverfahren, in denen Insolvenzforderungen strittig sind 
oder die abstrakt geeignet sind, sich auf zur Tabelle anzumeldende Steuer-
forderungen auszuwirken (Passiv-Verfahren), wird auf Nr. 5.3. verwiesen. 

Bei Einspruchsverfahren, die im Erfolgsfall zu einer Erstattung der bereits gezahlten 
Steuern in die Insolvenzmasse führen (Aktiv-Verfahren), fehlt es an einer 
gesetzlichen oder analogen Grundlage für die Aufnahme des Verfahrens durch das 
Finanzamt. Lediglich dem Insolvenzverwalter steht die Möglichkeit zu, in analoger 
Anwendung des § 85 Abs. 1 Satz 1 InsO, Rechtsbehelfsverfahren aufzunehmen 
(BFH-Urteil vom 30.7.2019, VIII R 21/16, a. a. O.). Es bleibt dem Finanzamt aber 
unbenommen mit dem Insolvenzverwalter den Streitstand zu erörtern und den 
Insolvenzverwalter zur Aufnahme des Verfahren zu bewegen.  

In Klageverfahren, die im Erfolgsfall zu einer Erstattung der bereits gezahlten 
Steuern in die Insolvenzmasse führen (Aktivprozess), kann das Finanzamt das 
Verfahren wiederaufnehmen, wenn der Insolvenzverwalter die Aufnahme des 
Verfahrens abgelehnt hat (§ 85 Abs. 2 InsO). Der Insolvenzverwalter ist in diesem 
Verfahren dann nicht mehr beteiligt. Die gesetzliche Prozessführungsbefugnis und 
die Beteiligtenstellung gehen auf den Schuldner über; der im Streit befindliche 
Massegegenstand wird freigegeben (BFH-Beschluss vom 20.2.2018, XI B 110/17, 
BFH/NV S. 736).“ 

b) Die Nummer 5.3.1.2.1 wird wie folgt geändert: 

 „5.3.1.2.1  Nicht bestandskräftiger und nicht angefochtener Steuerbescheid  

War der Steuerbescheid vor Eröffnung des Verfahrens noch nicht bestandskräftig 
und wurde noch kein Rechtsbehelf eingelegt, ist der Lauf der Rechtsbehelfsfrist 
durch die Eröffnung des Verfahrens unterbrochen. Das Finanzamt hat dem 
Bestreitenden die Aufnahme des Rechtsstreits zu erklären (analog § 240 ZPO). Mit 
der Bekanntgabe dieser Erklärung beginnt die durch die Verfahrenseröffnung 
unterbrochene Einspruchsfrist neu zu laufen. 

Entsprechendes gilt auch für nicht bestandskräftige Bescheide, mit denen der 
Tabellenstreit unmittelbar im Zusammenhang steht, wie insbesondere 
Verlustfeststellungsbescheide oder Gewerbesteuermessbescheide, die zumindest die 
abstrakte Eignung haben, sich auf Insolvenzforderungen auszuwirken (vgl. Urteil des 
FG Köln vom 10.8.2017, 13 K 1849/13, EFG S.1807).  
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Einspruchsverfahren nach den allgemeinen Vorschriften durchzuführen. Ist der 
Einspruch begründet, ist eine (neue) Steuerberechnung an den Bestreitenden zu 
übersenden; die Forderungsanmeldung ist ggf. zu berichtigen. Hat der Einspruch 
keinen Erfolg, sind der Einspruch und ein ggf. vorliegender Widerspruch gegen die 
Anmeldung zur Tabelle mit der Einspruchsentscheidung als unbegründet 
zurückzuweisen und die bestrittenen Steueransprüche als Insolvenzforderungen 
festzustellen (BFH-Urteil vom 23.2.2005, VII R 63/03, BStBl II S. 591).“ 

c) Die Nummer 5.3.5 wird wie folgt gefasst: 

„5.3.5  Änderung von zur Insolvenztabelle festgestellten Steuerforderungen 

Der widerspruchslosen Eintragung in die Insolvenztabelle kommt dieselbe Wirkung 
wie der beim Bestreiten vorzunehmenden Feststellung gem. § 185 InsO i. V. m. § 251 
Abs. 3 AO zu. und Die widerspruchslose Eintragung kann wie die Feststellung 
zugunsten des Schuldners unter den Voraussetzungen der §§ 130, 131 AO korrigiert 
werden (BFH-Urteile vom 24.11.2011, V R 13/11, BStBl 2012 II S. 298, und vom 
24.11.2011, V R 20/10, BFH/NV 2012, S. 711 zur Anwendung des § 130 AO). 

Eine Nachmeldung von Insolvenzforderungen zur Tabelle für Besteue-
rungszeiträume, für die bereits ein festgestellter Tabelleneintrag vorliegt, ist zulässig 
(vgl. BGH-Urteil vom 19.1.2012, IX ZR 4/11, ZInsO S. 488).“ 

d) Die Nummer 7 wird wie folgt gefasst; 

„7.  Insolvenzfreies Vermögen 

Übt der Schuldner eine selbständige Tätigkeit aus oder beabsichtigt er, demnächst 
eine solche Tätigkeit auszuüben, hat der Insolvenzverwalter ihm gegenüber zu 
erklären, ob Vermögen aus der selbständigen Tätigkeit zur Insolvenzmasse gehört 
und ob Ansprüche aus dieser Tätigkeit im Insolvenzverfahren geltend gemacht 
werden können, § 35 Abs. 2 Satz 1 InsO. Diese Freigabeerklärung wirkt 
grundsätzlich erst ab ihrem Zugang beim Insolvenzschuldner (ex nunc). Die 
Wirksamkeit der Erklärung wird dabei allerdings nicht vom Insolvenzgericht 
überprüft. Das Amtsgericht übernimmt lediglich die Vorgaben des 
Insolvenzverwalters, d. h. der Zugang der Erklärung beim Schuldner ist vom 
Insolvenzverwalter gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen. Eine einmal erteilte 
Freigabeerklärung ist für den Insolvenzverwalter unwiderruflich. Unterlässt der 
Insolvenzverwalter in Kenntnis oder bei Erkennbarkeit der selbständigen Tätigkeit 
des Schuldners (z. B. nach entsprechender Information durch das Finanzamt) die 
Abgabe der Erklärung nach § 35 Abs. 2 Satz 1 InsO, stellen die durch die selbständige 
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lichkeiten nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO dar (BFH-Urteile vom 18.12.2019,  
XI R 10/19, BStBl 2020 II S. 480). 

Keine Masseverbindlichkeiten liegen vor, wenn der Schuldner die Tätigkeit ohne 
Wissen und Billigung durch den Insolvenzverwalter ausgeübt hat und die Entgelte 
nicht zur Insolvenzmasse gelangt sind (BFH-Urteile vom 18.5.2010, X R 11/09, 
BFH/NV 2010, 2114 und vom 6.6.2019, V R 51/17, BStBl 2021 II S. XXX). 

Steuererstattungsansprüche innerhalb dieses freigegebenen Neuerwerbes stehen 
immer dem Schuldner zu. Das Finanzamt kann - sofern keine Aufrechnungslage 
besteht - nach Bekanntgabe der Freigabe solche Guthaben aus dem insolvenzfreien 
Neuerwerb nur noch schuldbefreiend an ihn leisten. Steuerzahlungen für das 
insolvenzfreie Vermögen sind vom Schuldner zu leisten.  

Einkommensteuernachzahlungen, die auf Einkünften aus nichtselbständiger 
Tätigkeit oder Renten beruhen, stellen Forderungen gegen das insolvenzfreie 
Vermögen dar (BFH-Urteile vom 24.2.2011, VI R 21/10, BStBl II S. 520 sowie vom 
27.7.2011, VI R 9/11, BFH/NV S. 2111 f.).“ 

e) Die Nummer 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Der zweite Absatz wird wie folgt gefasst: 

 „Die Steuerberechnung nach §§ 16 ff. UStG ist keine Aufrechnung, so dass 
sie auch nicht den Beschränkungen der §§ 94 ff. InsO unterliegt (BFH-Urteile 
vom 24.11.2011, V R 13/11, BStBl 2012 II S. 298, vom 25.7.2012,  
VII R 30/11, BFH/NV 2013 S. 603 und vom 24.9.2014, V R 48/13, BStBl II 
2015, S. 506).“ 

bb) Im letzten Absatz wird das zweite Beispiel des zweiten Spiegelstriches 
gestrichen.  

f) Im zweiten Absatz der Nummer 12.3 werden sie Wörter „Dies gilt auch für 
Verfahren, die vor dem 1.7.2014 beantragt worden sind (Artikel 103h EGInsO).“ 
gestrichen. 

g) Im fünften Absatz der Nummer 14 werden die Wörter „nach § 130 AO“ durch die 
Wörter „nach §§ 130, 131 AO“ ersetzt. 
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gefasst: 

 „(BFH-Urteil vom 2.9.1987, I R 162/84, BStBl 1988 II S. 142; vgl. auch BFH-Urteil vom 
27.6.2018, I R 13/16, BStBl 2019 II S. 632).“ 

24. Am Schluss des zweiten Satzes der Nummer 4 des AEAO zu § 357 wird folgender 
Klammerzusatz ergänzt: 

 „(vgl. BFH-Urteil vom 29.10.2019, IX R 4/19, BStBl 2020 II S. 368)“ 

25. Der AEAO zu § 364 wird wie folgt gefasst: 

 „AEAO zu § 364 - Offenlegen der Besteuerungsunterlagen: 

 Den Beteiligten sind die Besteuerungsunterlagen mitzuteilen oder anderweitig 
offenzulegen, wenn sie dies beantragt haben oder wenn die Einspruchsbegründung dazu 
Anlass gibt. Wenn die Finanzbehörde es für zweckmäßig hält, kann sie Akteneinsicht 
gewähren. Hierbei ist sicherzustellen, dass Verhältnisse eines anderen nicht unbefugt 
offenbart werden. Die Ablehnung eines Antrags auf Akteneinsicht ist mit dem Einspruch 
anfechtbar. Für das finanzgerichtliche Verfahren gilt § 78 FGO.“ 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 




